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Vorwort
_________________________________________________
„Das ist es, was mich in dieser Familie verrückt macht, Vater….

Ich ertrage es nicht, dass du oder Mutter jedes Mal, wenn ich eine simple Tatsache über die Geschichte dieser Familie erzähle, behaupten, dass das gar nicht passiert ist“. 

aus: Pat Conroy, Die Herren der Insel
……………………………….                            

Hans-Dieter Keim                                                

Leiter der SOS-Kinder- und Jugendhilfen           
1.
Allgemeine Angaben zur Einrichtung

1.1  Adresse:
            

                                               SOS-Kinder- und Jugendhilfen Kaiserslautern

                        

- Familienhilfezentrum -





Rudolf-Breitscheid-Strasse 42





67655 Kaiserslautern





Telefon: 0631/316440





Fax:       0631/3164450



Internet:  www.sos-familienhilfezentrum.de

                                                    www.du-kannst-etwas-tun.de

1.2  Öffnungszeiten:


                                   Montag bis Donnerstag  von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr



                                       von 13.30  Uhr bis 17.00 Uhr

            
Freitag                             von 09.00 Uhr bis  12.30 Uhr



                                        von 13.30  Uhr bis 15.00 Uhr



und nach telefonischer Vereinbarung



Außerhalb der Öffnungszeiten und an Wochenenden 



und Feiertagen sind wir über unser Krisentelefon unter 


derselben Rufnummer erreichbar.

1.3  Räumlichkeiten:


                      
Unsere Einrichtung ist in einem vom SOS-Kinderdorf 


e.V. erworbenen Mehrfamilienhaus untergebracht. Die 


Gesamtwohnfläche beträgt etwa 285 qm.

                                               Die Räume für die (Notunterbringung( der Kinder befin-

                                               den sich in den Wohnungen der Bereitschaftsfamilien.

1.4  MitarbeiterInnen:

Hans-Dieter Keim
Pädagoge



Leiter der SOS-Kinder- u. Jugendhilfen

Heike Jockisch
Diplom-Psychologin

38,5 Stunden



Abteilungsleiterin

Thomas Baulig
Diplom-Psychologe

38,5 Stunden

Regina Biskoping-Bückart 
Diplom-Sozialpädagogin (FH)

20.0 Stunden



ab 01.09. 22,5 Std.

Michael Breiner
Diplom-Sozialpädagoge (FH)

38,5 Stunden

Rita Hexamer
Sekretärin

38,5 Stunden

Isolde Martin
Diplom-Sozialarbeiterin (FH)

20,0 Stunden 



ab 01.09. 22,5 Std.

Manfred Morell
Diplom-Sozialpädagoge (FH)

38,5 Stunden

Sabine Konrad
Diplom-Psychologin

19,25 Stunden



(als Erziehungsurlaubsvertretung eingestellt,



ab 01.06. mit 9 Std.)

Nina Zickermann
Diplom-Psychologin

38,5 Stunden



(im Rahmen des Erziehungsurlaubs
                                               mit 19,25 Std., ab 15.07. mit 25 Std.) 
Swetlana Scheuermann
Reinigungskraft

 12,0 Stunden

Ingrid Zaremba
Reinigungskraft (zum 30.06. ausgeschieden)       9,0 Stunden
HonorarmitarbeiterInnen:

Rosemarie Steinhage
Diplom-Pädagogin 

                                               Supervisorin (bis April)
Barbara Kopp-Pelzer              Diplom-Psychologin


Psychologische Psychotherapeutin


Supervisorin (ab Mai)

Dr. Hans Lieb 
Diplom-Psychologe



Supervisor

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Weitere MitarbeiterInnen:

Fünf Bereitschaftsfamilien, die auf Honorarbasis beschäftigt sind und vorübergehend bis maximal drei Monate Kinder und Jugendliche im Rahmen einer Inobhutnahme nach § 42 KJHG bei sich aufnehmen. 
Auch die Mitarbeiter des Technischen Bereichs der SOS-Kinder- und Jugendhilfen arbeiten im Familienhilfezentrum mit, das sind der Hausmeister und der jeweilige Zivildienstleistende. 

1.5  Finanzierung

Unsere Beratungsstelle wird nach den Förderrichtlinien des Landes Rheinland-Pfalz gefördert, d.h. das Land übernimmt den anteiligen Fachpersonalkosten-Zuschuss. Der SOS-Kinderdorf e.V. als Träger übernimmt 30% der Gesamtkosten. Die ungedeckten Restkosten werden seit dem Jahr 1996 fallbezogen auf die beteiligten Kommunen umgelegt. 

1.6  Einzugsgebiet

Die Beratungsstelle der SOS-Kinder- und Jugendhilfen Kaiserslautern, das Familien-hilfezentrum, ist laut Finanzierungsvereinbarung vom Mai 1994 zuständig für die rat- und hilfesuchende Bevölkerung der Stadt Kaiserslautern mit ca. 110.000 Einwohnern, des Landkreises Kaiserslautern mit ebenfalls ca. 110.000 Einwohnern, des Landkreises Kusel mit ca. 80.000 Einwohnern und des Donnersbergkreises mit ca. 76.000 Einwohnern. 

2. Inhaltlicher Teil

______________________________________________________
2.1 Einführung 
Regelmäßige nächtliche Albträume, unvorhersehbare und unkontrollierbare Panikattacken, schwere vegetative Funktionsstörungen, Selbstverletzungen, zwanghaftes Verhalten, Derealisations- und Depersonalisationserleben, Psychosen, gestörtes Lustempfinden, Probleme sich in der Welt zurechtzufinden, Unmöglichkeit Nähe auszuhalten und erfüllende Beziehungen zu leben, all das sind potenzielle Folgen von sexualisierter Gewalt. Wobei die Aufzählung in keiner Weise vollständig ist. 

Das Familienhilfezentrum hat in den 10 Jahren von 1994 bis 2004 fast genau 1300 Fälle sexueller Gewalt behandelt. Zwar gibt es heute eine umfassende Literatur zu dem Thema, Präventionsprogramme in Kindergärten und in Schulen sind schon lange keine Seltenheit mehr und fast jede Fachkraft im pädagogischen Bereich kennt eine Reihe von Symptomen, die zumindest einen Hinweis auf mögliche sexuelle Übergriffe geben können. Und sollte sie Hilfe und Unterstützung für ihr weiteres Vorgehen benötigen, so kann sie sich an jede regionale Beratungsstelle wenden, um eine/n kompetente/n AnsprechpartnerIn zu finden. Selbst das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat eine lesenswerte Broschüre herausgegeben mit dem Titel „Hinsehen, Handeln, Helfen“, die im Internet zu finden ist und an die sich eine Adressdatenbank anschließt. Und trotzdem! Weil sexuelle Gewalt meist in nahen Beziehungen passiert, bleibt sie nach wie vor lange im Verborgenen. Es sind die Opfer, die sich schuld, beschmutzt und beschämt fühlen – und die nicht darüber reden und wenn sie es tun, dann wird ihnen nicht so ohne Weiteres Glauben geschenkt. Denn sexuelle Übergriffe im familiären Rahmen sind einfach so wenig vorstellbar, zumindest immer dann, wenn es sich um die eigene Familie handelt. Zudem entwickeln sexuelle Misshandler sehr schnell effiziente Strategien der Manipulation und Leugnung, so dass selbst bei angestrengten Gerichtsverfahren die Opfer nicht selten durch einen Freispruch aus Mangel an Beweisen erneut viktimisiert werden. Nicht zuletzt weil die des Missbrauchs Beschuldigten oftmals viel glaubwürdiger wirken als das  Opfer selbst.

Das Familienhilfezentrum ist 1994 mit dem Auftrag eröffnet worden, schnelle, effiziente und unbürokratische Hilfen in Fällen von Gewalt an Kindern und Jugendlichen zur Verfügung zu stellen. Ein Angebot ergeht seit jeher auch an die Eltern und andere Bezugspersonen, auch wenn sie selbst misshandelt und/oder vernachlässigt haben. Bewusst haben wir uns jedoch gegen ein Angebot für erwachsene sexuelle Misshandler entschieden. Denn sexuelle Misshandlung entsteht anders als körperliche Misshandlung oder auch Vernachlässigung nicht aus einer akuten Überforderungssituation heraus, sondern ist immer eine lange geplante Tat, der ein so genanntes Grooming, das allmähliche Einweben des potenziellen Opfers, immer voraus geht. Dem Täter ist immer bewusst, dass er da etwas tut, was er nicht darf, daher entwickelt er frühzeitig Strategien der Verleugnung und Schuldumkehr. Gesellschaftlich erleichtert werden manche Rechtfertigungsstrategien durch die Annahme des nicht ausreichend befriedigten männlichen Sexualtriebes, der dann eine solche Tat provozieren könne. Zudem muss davon ausgegangen werden, dass ein Sexualtäter in der Regel nicht nur ein Opfer hat und auch nicht nur einmal missbraucht hat. D.h. an die Arbeit mit Sexualtätern sind bestimmte Anforderungen zu stellen, die eine Stelle, die primär dem Opferschutz und der Opferprävention dient, nicht einfach so nebenbei noch miterfüllen kann.

Womit wir zugegebenermaßen jedoch nicht gerechnet hatten, war, dass uns Anfragen zu jugendlichen sexuellen Misshandlern erreichen würden. Die ersten Anfragen im Jahr 1997 entstammten aus einer stationären Einrichtung und einer Patchworkfamilie, in der der älteste Bruder übergriffig auf die jüngere Schwester war. Hier sahen wir uns einer Herausforderung gegenüber, denn beide Jugendliche hatten eine Misshandlungsgeschichte hinter sich und eben unter Umständen eine Missbraucherkarriere vor sich. 1998 entschieden wir uns dann dafür ein reguläres Angebot für jugendliche sexuelle Misshandler  einzurichten, insbesondere auch im Hinblick auf die Tatsache, dass jeder verhinderte weitere Übergriff Prävention im eigentlichen Sinne ist. Zwei unserer Mitarbeiter qualifizierten sich u.a. durch entsprechende Fortbildungen für diese Arbeit. Schnell wurde deutlich, dass die Arbeit mit den Jungen nicht gut in unseren regulären Räumlichkeiten zu vollziehen war, denn im Wartebereich begegneten sich dann kindliche und jugendliche Opfer sexueller Gewalt und jugendliche Misshandler. Unter Umständen konnten auch Opfer und Täter derselben Geschichte bei uns angemeldet werden und sich dann zufällig hier begegnen… Um dieses Risiko auszuschalten und der Arbeit mit den jugendlichen Misshandlern auch den notwendigen Rahmen zu geben, vereinbarten wir mit unseren kooperierenden Jugendämtern eine Projektphase mit der Dauer von zwei Jahren. Dazu erhielten wir im Jahr 2003 einen externen Raum, der fußläufig vom Familienhilfezentrum entfernt ist, der Diskretion ermöglicht und Schutz für alle Beteiligten bietet. Die Auswertung dieser Projektphase wollen wir Ihnen in diesem Tätigkeitsbericht vorstellen. Zu Beginn finden Sie einige Auszüge aus der Konzeption der ambulanten Behandlung jugendlicher sexueller Misshandler zur besseren Vergegenwärtigung der Behandlungsthematik. Im Anschluss daran lesen Sie eine Auswertung der bisherigen Fallanfragen. In die Behandlungs- und Kooperationsproblematik führt dann der letzte Artikel ein. Den Abschluss bildet wie immer der statistische Teil, der Aufschluss über unsere Nutzung gibt. 
Eine informative Lektüre wünscht 

Heike Jockisch    
2.2. Auszug aus der Konzeption zur Behandlung jugendlicher sexuel-                                                                                                                         
       ler Misshandler
Einleitung

1997 begann das SOS-Familienhilfezentrum, jugendlichen sexuellen Misshandlern ein Behandlungsangebot zur Rückfallprophylaxe zu machen. Seit dieser Zeit erreichen uns zunehmend mehr Anfragen. Inzwischen entwickelte sich hieraus ein festes Angebot mit 8 Behandlungsplätzen. 

Bei der Entscheidung, sich diesem Arbeitsfeld anzunehmen, spielten neben Einzelfallbezogenen Aspekten vor allem präventive Überlegungen eine wesentliche Rolle. Zum einen ist bekannt, dass erwachsene sexuelle Misshandler in aller Regel schon als Jugendliche sexuell auffällig geworden sind. Zum andern kann der Ausbildung delinquenter Strukturen im Jugendalter wesentlich effektiver und nachhaltiger entgegengewirkt werden. Letztlich spielte auch eine Rolle, dass es in der Umgebung kein adäquates Angebot für die Jugendlichen gab und wir als Beratungsstelle, die mit Opfern sexueller Gewalt arbeitet, Erfahrungen in diesem Bereich haben.

Zielgruppe und Zugangsmöglichkeiten

Die ambulante Behandlung richtet sich an Kinder und Jugendliche, die durch sexuell aggressive Übergriffe auffällig geworden sind oder die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen haben und deswegen verurteilt worden sind.

Als Zugang sind mehrere Möglichkeiten gegeben:

· durch gerichtliche Auflagen

· durch Vereinbarungen mit den sozialen Diensten der Jugendämter

· durch Kontaktaufnahme der Eltern oder des Jugendlichen

Als behandlungsrelevante Kriterien jugendlicher sexueller Misshandler sind in Anlehnung an de Jong (1989) insbesondere zu nennen:

· die Anwendung von Gewalt, Zwang, Bedrohung oder Manipulationen

· eine versuchte Penetration

· dokumentierte Verletzungen

· deutlicher Alters- oder Entwicklungsunterschied

· massive körperliche Gewalteinwirkung

Eines dieser Merkmale sollte in der Misshandlung zu finden sein. 

Leistungen

Folgende Leistungen werden angeboten:

1. Durchführung von Einzel-, Gruppen- und Elternarbeit, entsprechend der in Punkt 4 festgelegten Inhalte.

2. Eine enge Kooperation mit den im Einzelfall beteiligten Institutionen .

3. In allen Fällen von sexueller Misshandlung durch Jugendliche als zentrale Anlaufstelle eine diagnostische Abklärung  und entsprechende Hilfeplanungen.

4. Kooperationsstrukturen mit Institutionen und Behörden schaffen.

5. Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Veranstaltungen zur Fortbildung von Fachkräften.

Ziele

Die Ziele der Arbeit orientieren sich an den Prämissen von Opferschutz, eingeschränkter Schweigepflicht sowie der Vernetzung von therapeutischer und strafrechtlicher Intervention,

An erster Stelle sind die Ziele der Arbeit mit dem Jugendlichen zu nennen.

Der Jugendliche soll durch die Behandlung lernen, die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Er soll sein sexuell deviantes Verhalten erkennen, verändern und langfristig kontrollieren können. Er soll genügend Selbstkontrolle entwickeln, um zukünftig keine weiteren Misshandlungen zu begehen.

Weiterhin soll er  soziale Kompetenz erlernen und zu einer deliktfreien und befriedigenden Zukunftsplanung befähigt werden.

Die Eltern oder anderen Betreuungspersonen sollen

in die Lage versetzt werden, den Jugendlichen hierbei aktiv zu unterstützen und gemeinsam mit ihm ein Umfeld zu schaffen, in dem Misshandlungen vermieden werden können.

Durch den Aufbau von Kooperationsstrukturen mit allen notwendigen Institutionen sind die Grundlagen Einzelfallorientierter Interventionen zu schaffen

Inhalte der Behandlung

Grundannahmen

Das Behandlungsangebot des SOS-Familienhilfezentrums orientiert sich an bestimmten Grundannahmen.

1. Jugendliche, die sexuell misshandelt haben, haben einen Anspruch auf Hilfe. Sie haben unverantwortlich gehandelt und ihre Verhaltensauffälligkeiten sind Ausdruck einer psychischen Problematik.

2. Wenn davon auszugehen ist, dass Misshandler im Laufe ihres Lebens viele Opfer haben und bereits im Jugendalter sich sexuelle Devianzen ausbilden, ist die Arbeit mit jugendlichen Misshandlern primäre Prävention.

3. Misshandlerarbeit ist Bestandteil eines umfassenden Konzeptes des Vorgehens bei sexueller Misshandlung und somit ohne ausreichenden Opferschutz nicht möglich. Grundlage der Interventionen ist die Vermeidung von weiteren Übergriffen.

4. Es geht darum, zu klären unter welchen inneren und äußeren Bedingungen die Misshandlung stattgefunden hat und wie diese umgestaltet werden können. Dies bedeutet, unter Berücksichtigung der Verantwortung des Jugendlichen, die Tat, die Persönlichkeit, sein persönliches und familiäres Umfeld sowie den gesellschaftlichen Kontext in den Fokus der Arbeit zu stellen.

5. Jugendliche Misshandler bringen anfangs wenig bis gar keine Motivation für Veränderungen auf. Dies erfordert ein spezifisches Vorgehen.

6. Es gibt nicht den jugendlichen Misshandler. Die unterschiedlichen Auslöser, Beweggründe und Biografien müssen genauestens erarbeitet werden und in der Gestaltung der Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Hier ist ein hohes Maß an Flexibilität und Kooperation aller Beteiligten erforderlich.

Voraussetzungen

Neben den üblichen Ausschlusskriterien für eine ambulante Behandlung gelten für eine Auflagenbehandlung noch spezifische Voraussetzungen:

· mindestens Teilgeständnis der begangenen Misshandlungen

· kontrollierender Rahmen durch Einbeziehung externer Institutionen

· verpflichtende Mitarbeit der Eltern/Betreuungspersonen

· Einsicht in vorliegende strafrechtliche Unterlagen

· eingeschränkte Schweigepflicht

Als Abgrenzung zu einer stationären Behandlung lassen sich für eine ambulante Behandlung folgende Kriterien festlegen (nach GROHE, zit. Aus DEEGENER
)

· keine physische Gewalt

· keine weiteren Vorstrafen

· Tat in Zusammenhang mit Stressbedingungen, die nur noch teilweise bestehen

· ein unmittelbares soziales Netzwerk, das den Jugendlichen in der Durchführung der Behandlung aktiv unterstützt

Diese Kriterien verstehen wir als Rahmenvorgaben, die im Einzelfall zu überprüfen sind.

Grundlagen der Behandlung

Vor Beginn der Behandlung ist ein Kontext zu schaffen, der die fehlende Freiwilligkeit des Jugendlichen  ersetzt und den Entwicklungsstand des Jugendlichen berücksichtigt. Die Behandlung ist in ein Gesamtsystem der Hilfen einzubinden.

Der rechtliche Rahmen stellt hierbei einen wichtigen Eckpfeiler dar. In jedem Einzelfall ist zu prüfen, wie eine rechtliche Würdigung einbezogen werden kann.

Es muss deutlich gemacht werden, welche Informationen durch wen und wie weitergegeben werden. Dies ist vertraglich mit dem Jugendlichen und seinen Eltern zu regeln. Weiter sind in diesem Vertrag der Grund der Behandlung, die Ziele, die Inhalte, der voraussichtliche Zeitrahmen und die Verbindlichkeit der Termine sowie die Folgen bei Nichtbeachtung festzuhalten.

Das Helfersystem sollte je nach Einzelfall bestehen aus:

Therapeut des Jugendlichen

Berater der Eltern

ggf. Therapeuten des Opfers

Jugendamt

Richter

Jugendgerichtshilfe

Bewährungshilfe

Behandlungsphasen

Die Behandlung lässt sich innerhalb eines Zeitraumes von 2-3Jahren folgendermaßen unterteilen:

Bestandsaufnahmen

Folgende Themen sind zentrale Elemente dieser Phase

· Darstellung des Ablaufes der Misshandlungen

· Familien-, Eigen- und Sexualanamnese

· Diagnostik (soweit nicht schon vorhanden)

Am Ende der ersten Phase soll mit dem Jugendliche und den Eltern ein Arbeitskontrakt geschlossen werden und mit den beteiligten Institutionen der Rahmen festgelegt werden.

Verantwortungsübernahme

In der eigentlichen Behandlungsphase werden insbesondere folgende Themen bearbeitet:

· weitere Deliktananlyse anhand verschiedener Modelle 

· Bearbeitung von Sexualfantasien

· Opferfolgen

· Bearbeitung der eigenen Biografie

Es soll neben der Misshandlung vermehrt die Biografie und Persönlichkeit des Jugendlichen in den Mittelpunkt rücken. Die individuelle Geschichte des Jugendlichen, sein Weg in die Misshandlung sowie Aspekte des Umfeldes müssen bearbeitet werden.

Rückfallprävention

In diesem Abschnitt soll der Jugendliche weiteres Wissen über seinen Misshandlungszyklus erhalten. Auslöser und Krisen sollen früher erkannt  werden und alternative Lösungen erlernt werden.

Themen sind u.a.

· Sexualität, Wissen über Sexualität

· Risikofaktoren

· Erlernen von Stressbewältigung

· Beziehungen, Beziehungsgestaltung

· Soziale Kompetenzen

Nachsorge

Mit dem Jugendlichen und den weiteren Beteiligten wird eine Notfallprophylaxe erstellt. Im Jahr nach Beendigung der Behandlung werden 2-3 weitere Termine vereinbart.

          Stand: 07. Juli 2003
2.3 Jugendliche  und kindliche sexuelle Misshandler – Auswertung der Anfragen                                     

Unser Behandlungsangebot für Jugendliche, die sexuell misshandelt haben, besteht seit 1998. Bis heute erreichten uns 82 Anfragen. Im Jahr 2004 wurde dieses Angebot „ausgelagert“ und in der Pariser Straße zu diesem Zweck Räumlichkeiten angemietet.

Die letzten beiden Jahre des Projektes wollen wir etwas ausführlicher auswerten und darstellen. Bei der Bewertung, ob ein Kind oder Jugendlicher der Misshandlerarbeit zugeordnet werden kann, lagen die im Konzept genannten Merkmale, die bei der Misshandlung zu finden sind, zugrunde. Für uns ist neben einem deutlichen Alters- oder Entwicklungsunterschied, einer versuchten Penetration vor allem die Anwendung von Gewalt, Zwang, Bedrohung oder von Manipulationen bedeutsam. Insgesamt erreichten uns in den Jahren 2004 und 2005 35 Anfragen. Von diesen wurden 28 in die diagnostische Phase übernommen. Zwei Mal wurden Institutionsberatungen angefragt, 5 Anfragen wurden von vorne herein nicht weiter geführt. Hierbei waren unterschiedliche Gründe ausschlaggebend: in zwei Fällen waren die Misshandler 18 Jahre oder älter. In einem anderen Fall war der zukünftige Aufenthalt des Jugendlichen nicht geklärt und in zwei weiteren Fällen scheiterte es an der Kostenübernahme durch den Jugendhilfeträger. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick der einzelnen Jahre.
Tabelle 1:
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Überwiegend wurden die Anfragen durch die Jugendhilfeträger oder Institutionen, in denen die Jugendlichen lebten, gestellt. Dies ist aus unserer Sicht vor allem deshalb nicht verwunderlich, da Familien zum einen, selbst bei außerfamiliären Übergriffen, wegen Scham- und Schuldgefühlen keine Hilfen aufsuchen. Zum anderen ist die Auffassung weit verbreitet, dass es sich mehr um ein vorübergehendes Phänomen als um ein ernsthaftes Problem handelt. Im Einzelnen ergibt sich folgendes: 2 Anfragen erreichten uns durch betroffene Familien selbst, 14 durch Jugendämter, 8 Anfragen durch Institutionen, 3 durch die Jugendgerichtshilfe und eine Anfrage durch die Bewährungshilfe. Diagramm 1 fasst nochmals zusammen.

Diagramm 1:
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Zum Zeitpunkt der Anfrage war in 11 Fällen bereits eine Anzeige erfolgt. Ein Jugendlicher zeigte sich nach der Diagnostikphase selbst an. Zwei  Jugendliche kamen aufgrund einer Weisung/Auflage des Gerichtes. Zwar ist eine  Anzeige für uns keine Voraussetzung, allerdings zeigt sich immer wieder, dass hierdurch der Prozess der Verantwortungsübernahme unterstützt wird. Dies gilt auch für unter 14-jährige, die strafrechtlich nicht belangt werden können.

Nicht für alle der 28 Fälle, die in die Diagnostikphase übernommen worden sind,  konnte ein Behandlungsangebot erfolgen. Insgesamt wurde 11 Jugendlichen ein Angebot gemacht, von denen sich noch sieben in der Behandlung befinden. Ein Jugendlicher ist derzeit noch in der Diagnostikphase. In den 16 Fällen, in denen kein Angebot erfolgen konnte, scheiterte dies bei neun Jugendlichen an den fehlenden Voraussetzungen. Hier konnte zum Teil kein verpflichtender Rahmen hergestellt werden, die Jugendlichen bestritten die Misshandlungen weiterhin, oder es ergab sich, dass eine auf sexuelle Misshandler spezialisierte stationäre Jugendhilfeeinrichtung notwendig war. Bei 7 Jugendlichen wurde aufgrund der Problematik eine andere Therapieform empfohlen, d.h., dass die sexuelle Misshandlung nicht als „Hauptproblem“ angesehen worden ist. Tabelle 2 gibt nochmals einen Überblick.

Tabelle 2:

[image: image3.wmf]von 28 Jgdl. wurden

2004

2005

in Behandlung 

übernommen

6

5

aufgrund fehlender 

Rahmenbedingungen 

weiter verwiesen

6

3

in eine anderes 

Therapieangebot 

vermittelt

4

3

noch in Diagnostik

1


Von den vier Jugendlichen, bei denen die Behandlung bereits beendet wurde, konnten zwei mit einer positiven Prognose entlassen werden. Die beiden anderen wurden in eine andere Einrichtung verlegt. Bei einem waren Konflikte mit anderen Jugendlichen der Einrichtung maßgeblich, bei dem zweiten Jugendlichen war ein erneuter sexueller Übergriff der Grund. 

Seit Beginn unserer Arbeit 1998 war dies das erste Mal, dass ein Jugendlicher während der Behandlung erneut sexuell misshandelt hat. Dies hat für uns dazu geführt, bei der Vorbereitung der Behandlung und Festlegung des Rahmens noch ausführlicher vorzugehen. Wie dies im Einzelfall aussehen kann, wird in Herrn Bauligs Bericht dargestellt werden.

Das Anfragealter war sehr weit gestreut und reichte von 7 bis 19 Jahren. Die Mehrzahl der Anfragen lag bei etwa 14; 6 Jahren. Dass auch jüngere Kinder angefragt werden, stellt für uns keine Überraschung dar. In den sexuellen Handlungen der Kinder sind durchaus die für uns maßgeblichen Merkmale wie z.B. Altersunterschied, Bedrohung oder Geheimhaltung zu finden. Ob allerdings eine Behandlung im Rahmen der Misshandlerarbeit mit allen Bedingungen angezeigt ist, bedarf jeweils der besonderen Prüfung. Auch das Alter der Opfer streute sehr stark. Das jüngste Kind war 4 Jahre, das älteste Opfer 15 Jahre. Die 35 Jugendlichen hatten 48 Opfer.

Die Art und die Schwere der Übergriffe variierten sehr. In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um sexuelle Handlungen an Kindern, die von Berühren im Genitalbereich bis hin zu analer, oraler und vaginaler Penetration reichten. Meistens ist zum Zeitpunkt der Anfrage das genaue Ausmaß der Übergriffe nicht bekannt. Unsere Erfahrungen - auch aus den Vorjahren - zeigen, dass im weiteren Verlauf der Behandlung weitere, z.T. schwerwiegendere Übergriffe benannt werden.

In allen unseren Fällen kannten sich Misshandler und Opfer. So genannte „Fremdtäter“ wurden nicht angefragt. Hier kommt u. a. zum Ausdruck, dass sexuelle Misshandlungen überwiegend Beziehungstaten sind. Die „Täter“ in unseren Fällen sind Brüder, Cousins, Nachbarn, Mitschüler, Freunde. 

In einem Fall wurde ein Mädchen als Täterin benannt. Nach der Diagnostik wurde allerdings deutlich, dass es sich mehr um Ausagieren eigener Grenzverletzungen handelte, als um Täterverhalten. Dies trifft für die Mehrzahl der Jungs nicht zu. Zwar kamen alle aus mehr oder weniger stark belasteten Familien und hatten auch eigene Gewalterfahrungen. Doch nur bei drei Jungen waren eigene sexuelle Misshandlungserfahrungen bekannt.

Auch wenn sich unser Angebot einer regen Nachfrage „erfreut“, so gilt es fest zu halten, dass Anfragen oft erst nach dem zweiten oder dritten Übergriff  erfolgen. Wir vertreten die Auffassung, dass jeder Übergriff einer Klärung bedarf. Allein auf Grund der Art und Weise des Übergriffes, des Alters des Misshandlers oder auch der (anscheinend) fehlenden Auffälligkeiten des Opfers ist keine Bewertung des Übergriffes möglich. 

Noch eine Anmerkung zu den beiden Fällen, in denen keine Kostenzusage erfolgte und somit eine eventuell notwendige Behandlung nicht durchgeführt werden konnte
. Niemand kann eine Aussage darüber machen, dass es durch eine Behandlung zu keinen weiteren Übergriffen mehr kommt. Allerdings ist auch klar, dass keine Behandlung oder keine Diagnostik noch weniger präventiv wirkten. Jutta Elz (2001) formuliert dies in ihrer Gesamtdarstellung des Projektes „Legalbewährung und kriminelle Karrieren von Sexualstraftätern: Sexuelle Missbrauchsdelikte“ (Wiesbaden: KrimZ. Kriminologie und Praxis. Band 33) so: „Als besonders gefährlich im Hinblick auf weitere Sexualdelikte müssen Täter angesehen werden, die ihr erstes Sexualdelikt als Jugendliche oder Heranwachsende begangen haben.“ 

Rückmeldungen von betroffenen Familien als auch von beteiligten Institutionen zeigen uns, dass dieses Angebot eine wichtige Ergänzung in der regionalen Jugendhilfelandschaft ist. Unsere Erfahrung ist, dass nicht das Hilfeangebot für jugendliche und kindliche sexuelle Misshandler stigmatisierend ist, sondern die fehlende Beachtung der Hilfebedürftigkeit der Jugendlichen und ihrer Familien.

Im kommenden Jahr werden wir, neben der Einzelfallarbeit, verstärkt Fortbildungen und Veranstaltungen für stationäre Jugendhilfeeinrichtungen anbieten. Auch hier halten wir eine weitere Spezialisierung und eine differenzierte Angebotsstruktur für sinnvoll.

Michael Breiner

2.4  Probleme in der Behandlung und der interinstitutionellen Kooper-                         
       ation bei jugendlichen sexuellen Misshandlern
An dieser Stelle soll anhand einiger  Beispiele ein Eindruck vermittelt werden, welcher Klärungsprozesse es im Vorfeld bedarf, um eine auf den ersten Blick scheinbar einfache Anfrage nach einer Behandlung eines jugendlichen sexuellen Misshandlers zu bearbeiten:

Grundsätzlich muss zwischen verschiedenen Ausgangssituationen mit ganz eigener Dynamik unterschieden werden. Mit dem Jugendlichen selbst wird hier zum Teil noch gar nicht gearbeitet.

· Bei außerfamiliärem sexuellen Missbrauch und wenn der Erstgesprächspartner bzw. Auftraggeber eine Institution wie beispielsweise ein Jugendamt oder eine stationäre Einrichtung ist, gilt es in aller Regel zunächst die Institution in ihrem Vorgehen zu beraten und sorgfältig abzuklären, inwieweit das oder die Opfer hinreichend geschützt sind. Zu fragen ist weiterhin, ob die Aufdeckung der sexuellen Misshandlungen professionell und ausreichend erfolgte und ob die Opfer schon therapeutisch versorgt sind. Erst dann stellen sich Fragen bezüglich der Behandlungsvoraussetzungen bei dem Jugendlichen selbst.

· Bei außerfamiliärem sexuellen Missbrauch und wenn die Eltern die Auftraggeber sind, gilt es meist erst mit den Eltern zu erarbeiten, dass zur weiteren Klärung bestimmte, auch potenziell weitere aufdeckende Schritte notwendig sind. Diese können zur Folge haben, dass noch mehr sexualisierte Übergriffe oder noch weitere Tataspekte offenbar werden. Hier sind die Kontaktaufnahmen mit mindestens dem Jugendamt und ein Familiengespräch mit allen Zusammenlebenden die üblichen Hürden. Aus Erfahrung wissen wir, wie schnell die Eltern mit der weiteren Dynamik überfordert sein werden und wie wahrscheinlich dann ein Rückzug in Richtung leugnendem Familienzusammenhalt ist.

· Bei innerfamiliärem sexuellen Missbrauch stellt sich die Frage des Opferschutzes ganz besonders. Häufig versuchen Familien, aber auch Institutionen, schonende Kompromisse, um möglichst viel der bisherigen Strukturen beizubehalten. So nachvollziehbar dies ist, so fatal kann es für die weitere Entwicklung sein. Es geht eben nicht nur darum direkte weitere sexuelle Übergriffe zu verhindern, sondern genauso wichtig ist es zumindest vorläufig, aber sehr konsequent eine Situation zu schaffen, in der eine weitere Aufklärung möglich wird. Das funktioniert in der Regel nicht, wenn alle im Familiengefüge zusammen bleiben. Schon die ersten Informationen über den Missbrauch überfordern, mehr will man eigentlich gar nicht wissen bzw. preisgeben!

Es ist in aller Regel so, dass erst ein Teil der Übergriffe und deren Einbettung in das Familiensystem bekannt sind. Nicht immer ist das Ausmaß der sexuellen Übergriffe dramatisch und tief greifend, sondern pubertäre Irritationen können auch zu relativ isoliertem Fehlverhalten führen. Um aber das eine vom anderen möglichst gut unterscheiden zu können, braucht es ein professionell differenziertes Vorgehen. 

In unserem Projekt „jugendliche sexuelle Misshandler“ sind wir im Zuge der Vermittlung des notwendigen weiteren Vorgehens immer wieder an Grenzen gestoßen!

Aufgrund der gerade bei jugendlichen Tätern oft anzutreffenden Tendenz zur Bagatellisierung der erfolgten Übergriffe kann die von uns geforderte klare Rahmenvorgabe in ihrer Strenge und Konsequenz von den anderen – auch den professionellen- Fallbeteiligten nicht immer geteilt werden. Insbesondere auch weil gerade sexuell übergriffige Jugendliche in anderen Lebensbereichen sozial kompetent mit eher selbstunsicheren Zügen, angenehm und eigentlich gut führbar wirken… So werden wir sicher oftmals als überzogen und dramatisierend erlebt.

Muss man denn wirklich immer gleich eine Familie so auseinander reißen, ist so viel Schutz denn wirklich notwendig? Ist eine spezialisierte stationäre Einrichtung, die obendrein noch weit entfernt und teuer ist, wirklich indiziert? Und ist der ganze Arbeitsaufwand vor allem für all die (Detailverliebten) Absprachen wirklich gerechtfertigt?

Eine weitere Aufklärung aber allein der Initiative des in aller Regel nur teilgeständigen jugendlichen Täters zu überlassen, greift meist zu kurz und überfordert den Jugendlichen schon strukturell. Er wird nachvollziehbar versuchen möglichst ungeschoren aus der Behandlung zu kommen.

Die prinzipielle Regel `Opferschutz vor Täterbehandlung´ dient ebenso den Opfern, wie aber auch den Tätern! Um einem Jugendlichen, der sexuell misshandelt hat, eine echte Behandlungschance zu eröffnen, sind wir es ihm sozusagen schuldig, ihm eine möglichst gut geklärte Ausgangssituation zu schaffen. Erst so sind eine umfassende Konfrontation und ein gut begründeter verpflichtender Rahmen möglich. Die Jugendlichen brauchen einen äußeren Druck und der muss in aller Regel erst organisiert werden. Auch dann noch ist die Behandlung schwierig genug. 

Strategisch wichtig in unserem Vorgehen ist nicht vorschnell eine Behandlung des Jugendlichen zu beginnen, sondern zuerst immer eine diagnostische Phase mit entsprechender Auswertung und Stellungnahme vorzuschalten. Nur so können wir immer wieder die Verantwortlichen an einen Tisch bringen und notwendige weitere Schritte durchsetzen. Das ist, wie folgende Fallvignetten verdeutlichen, für alle Beteiligten mit erheblichem Aufwand verbunden: 

1. Fallbeispiel:

Vorstellung eines 14-jährigen durch Jugendamt, leiblichen Vater und inzwischen vom Vater getrennt lebender Stiefmutter. In der Patchwork-Familie lebten 4 Elternpersonen und 8 Kinder von 3 bis 14. Der knapp 14-jährige sei wohl sexuell übergriffig gegenüber den jüngeren Geschwistern und das solle weiter geklärt werden, indem dieser ambulante Termine erhalte.

Im Erstgespräch wurde schnell deutlich, dass bereits vor einiger Zeit eindeutige Beobachtungen gemacht wurden und ein 11-jähriger Stiefbruder bereits eindeutig orale und anale Penetrationen aufgedeckt hatte („Ja das hat er doch mit uns allen gemacht!“). Hinzu kamen Berichte über erhebliche sexuelle und aggressive Verhaltensauffälligkeiten des Jugendlichen auch in der Schule, aus der Vorgeschichte war bekannt, dass er selbst Opfer sexueller Übergriffe durch andere Jugendliche war. 

Es wurde unsererseits die dringende Empfehlung zur unverzüglichen Fremdunterbringung des Jugendlichen ausgesprochen und durch Eltern und Jugendamt durchgeführt. Eine spezialisierte stationäre Behandlung des jugendlichen sexuellen Misshandlers erschien  dringend indiziert, ein rein ambulanter Rahmen reichte hier weder zur Klärung noch zur Bearbeitung aus.

Übrig blieb die Frage der Opferversorgung und der systematischen weiteren Aufdeckung der sexuellen Misshandlungen. Erst nach mehreren Anläufen konnte ein Realität - schaffendes Familiengespräch durchgeführt werden, an dem 4 Kinder, 3 Elternpersonen und eine zwischenzeitlich eingesetzte Familienhelferin teilnahmen. Ein 11-jähriger weigerte sich, ein 5- jähriger und eine 3- jährige wurden als noch zu klein und mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht betroffen angesehen. 

Bis dahin war in der Familie so gut wie nicht über die Vorfälle gesprochen worden. Die sexuellen Misshandlungen konnten jetzt im Familiengespräch teilweise benannt und von den Kindern bestätigt werden. Unklar blieb, inwieweit der 5-jährige betroffen war. Die Kinder wirkten insgesamt sehr aufgewühlt und eine weitere professionelle Versorgung der Kinder erschien dringend indiziert und wurde auch von allen Beteiligten gewünscht. Die Familie ist aber sozial schwach und aufgrund der räumlichen Entfernung (ca. 50 km) wurden regelmäßige Termine im Familienhilfezentrum aus finanziellen und fahrtechnischen Gründen als nicht machbar bewertet. 

So gab es einen nächsten Kontakt mit den Kindern erst wieder  im  Klassenraum einer beteiligten Schule. Der große Klassenraum erwies sich als denkbar ungeeignet und bot für die Kinder keinen sicheren Rahmen. Eine Zusammenfassung der Kinder als Geschwister-Gruppe erwies sich ebenfalls als ungeeignet. Schließlich konnte extra für diese Familie ein spezielles Angebot vor Ort in den Räumen des Deutschen Kinderschutzbundes (An dieser Stelle herzlichen Dank für die unkomplizierte Kooperation und freundliche Unterstützung!) installiert werden.

Es gab auch einige Beratungskontakte mit der Schule, da eines der betroffenen Kinder sich dort extrem verhaltensauffällig zeigte. Es drohte Schulverweis. Ein Integrationshelfer wurde eingesetzt.

Dann erfolgte eine von mehreren großen Helferkonferenzen zur Koordinierung der verschiedenen beteiligten Institutionen (Jugendamt, weitere Beratungsstelle, SPFH, Schule, stationäre Einrichtung des jugendlichen Misshandlers, Familienhilfezentrum).

Ein Mitarbeiter des Familienhilfezentrums fuhr dann in der Regel einmal in der Woche nach Kusel, um dort in den Räumen des DKSB sein Behandlungsangebot zu machen.  Zwei Jungen ist es inzwischen gelungen über die erlittenen sexuellen Misshandlungen ausführlicher zu erzählen. Diese Informationen konnten auch in die Täterbehandlung einfließen. Bei dem Mädchen war über lange Zeit eine extreme Vermeidung des Themas zu beobachten, so dass beim Behandler der Verdacht entstand, dass noch keine ausreichende Schutzsituation etabliert werden konnte. Nach und nach gab es weitere Aufdeckungen aus verschiedenen Quellen, so dass jetzt bekannt und eingestanden ist, dass auch der inzwischen 12 – Jährige nicht nur Opfer ist, sondern zum Mittäter gemacht wurde und  in der Folge bis vor kurzem eigenständig sexuelle Handlungen (anale, vaginale und orale Penetration; nach dem letzten Familiengespräch (d.h. nach Konfrontation mit den ersten direkten Vorwürfen) habe er (nach Angaben der Schwestern) aber nichts mehr gemacht!) an seinen wesentlich jüngeren Halbschwestern vorgenommen hat. Der Junge hatte über die ganze Zeit regelmäßige therapeutische Kontakte, um sich dort mit den selbst erlebten sexuellen Misshandlungen auseinanderzusetzen, was er aber inhaltlich konsequent verweigert hatte.

Zurzeit wird mit allen Beteiligten geprüft, inwieweit und wie ein Verbleib des Jungen in der Familie zu verantworten ist. Weit mehr als 1 Jahr ist seit dem Erstgespräch vergangen und immer noch sind wir in der Klärungsphase. Nun ist ein weiterer (kindlicher) sexueller Misshandler in der Familie identifiziert. Es erfolgte bisher noch keine Behandlung, sondern es ist immer noch die Aufgabe eine ausreichend stabile und geklärte Schutzsituation aufzubauen und die erlebten Misshandlungen aufzudecken. Ob dieses weitgehend ambulante Versorgungsmodell so tragfähig werden wird, dass an eine vertiefte therapeutische Bearbeitung zu denken ist, bleibt noch offen.  

2. Fallbeispiel:

Ein zu Beginn 14jähriger wurde von der sozialpädagogischen Familienhelferin vorgestellt, nachdem er die 2 Jahre jüngere Schwester und den 7 Jahre jüngeren Bruder genötigt hatte seinen Penis in den Mund zu nehmen. In der Familie gibt es 5 Kinder bei einer strukturschwachen allein erziehenden Mutter mit langer Jugendamtsvorgeschichte. Das Jugendamt hat die Vormundschaft für die Kinder. Der Anfangsauftrag bestand in der Behandlung des Jugendlichen.

Zunächst wurde provisorisch eine erste Schutzsituation organisiert. Die Schlafsituation wurde umgestaltet, eine Tagesbetreuung des Jugendlichen in einer nahen Heimeinrichtung, in der die gesamte Familie bereits früher betreut worden war, war bereits ohne unser Zutun eingerichtet worden. 

In Absprache mit dem Jugendamt und nach Erhebung der Vorgeschichte erfolgte ein Realität - schaffendes Familiengespräch mit Mutter, der Jugendamtsmitarbeiterin, der SPFH und allen 5 Kindern, in dessen Vorfeld durch eines der Mädchen deutlich wurde, dass es vor Jahren schon einmal ähnliche Vorfälle gegeben hatte. Dazwischen sei aber nichts gewesen. Die Kinder zeigten eine große emotionale Beteiligung, Tränen flossen. Der Jugendliche selbst nickte die Vorwürfe nur bestätigend ab. Mittelbare Folge des Familiengesprächs war die Fremdunterbringung des Jugendlichen, denn es war deutlich geworden, dass der alltägliche Kontakt mit dem `Täter´ für die Geschwister eine Zumutung bedeutet. Hier war es wichtig, dass die Entscheidungsträger einen direkten persönlichen Eindruck bekommen haben. Allerdings erfolgte die stationäre Aufnahme auf Wunsch der Mutter in einer sehr nahen Einrichtung, entgegen unserer Empfehlung einer spezialisierteren und vor allem räumlich distanzierteren Behandlung.

Alle fünf Kinder zeigten sich bereit zu jeweils einem weiteren Einzelgespräch. In diesen Aufdeckungs-Kontakten ging es darum einen vertieften Eindruck des Ausmaßes der sexuellen Misshandlungen und der Betroffenheiten zu bekommen. Bei zwei Mädchen erfolgte im Anschluss eine vertiefte diagnostische Phase bei jeweils einer Kollegin des Familienhilfezentrums, der jüngste Bruder und die älteste Schwester konnten anderweitig versorgt werden.

In der Folge stellte sich die Frage inwieweit dieses von vielen Kompromissen geprägte Modell tragfähig genug ist, zunächst eine ausreichende Klärung der Situation und dann gegebenenfalls eine spezifische Behandlung für den jugendlichen sexuellen Misshandler anzubieten, denn folgende Probleme ergaben sich:

· Schon zur diagnostischen Abklärung des Ausmaßes und der Schwere der Taten und der Mitwirkungsbereitschaft des Jugendlichen bedarf es eines konsequenten Schutzes aller Beteiligten. Hier aber gibt es vielfältigen Kontakt in der gemeinsamen Schule, bei den vereinbarten Wochenend-Tagesbesuchen und auch mal zufällig in der Stadt. Dies gefährdet sowohl die weitere Aufdeckung durch die Geschwister, als auch die weitere Offenlegung durch den Jugendlichen selbst, denn auch dieser ist nicht geschützt. Scheinbar wurde durch den Kompromiss das Familiensystem geschont, aber ist das wirklich so? 

· Mit der stationären Einrichtung gibt es noch keine vorbereiteten Kooperationsstrukturen für den gemeinsamen Umgang mit einem jugendlichen sexuellen Misshandler. Die Aufnahme erfolgte ohne vorherige Absprache. Ist es möglich im Nachhinein zwischen den Institutionen zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen, so dass ein ausreichend verpflichtender Rahmen geschaffen und gehalten werden kann? Wenn überhaupt, wird sich der Jugendliche ohne ausreichenden Druck nicht wirklich auseinandersetzen können. 

· Das Wohl vieler Kinder ist zu beachten, es gibt bereits viele Helfer und mittendrin eine extrem strukturschwache Mutter. Wer koordiniert das ganze System, was ist hier überhaupt realistisch machbar, denn zu allem kommen noch deutliche intellektuelle und allgemeine Entwicklungsdefizite bei den meisten Familienmitgliedern?

Im vorliegenden Fall erwies sich eine ausreichende Klärung der Situation mit den Beteiligten auch nach einer ausführlicheren diagnostischen Phase innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen als nicht möglich. 

Im Ergebnis entschieden wir uns kein weiteres Behandlungsangebot zu machen, da dies unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht Erfolg versprechend bzw. verantwortbar erschien. Ob mit den bisherigen Interventionen die sexuellen Verhaltensauffälligkeiten des Jugendlichen ausreichend gewürdigt sind, oder ob es eine Wiederholungsgefahr gibt, muss weitgehend offen bleiben. Eine Strafanzeige wurde bisher vermieden, wurde und wird aber von uns empfohlen. Dass die Entwicklungsbedingungen aller Familienmitglieder keineswegs ideal sind, liegt auf der Hand, aber nicht im Bereich unserer Verantwortung. 

Wichtig ist aus unserer Sicht gerade aus solchen Verläufen gemeinsam zu lernen und die professionelle Vernetzung in der Region weiter voran zu treiben. Die Gefahr ist groß sich gegenseitig falsche Sichtweisen und verkehrtes Handeln vorzuwerfen und sich Unprofessionalität zu unterstellen. Es ist aber alles andere als selbstverständlich, dass so unterschiedliche Institutionen wie Jugendamt, stationäre Einrichtung und ambulante Beratungsstelle einvernehmlich kooperieren. Dies gilt besonders in einem Bereich, in dem es noch so wenig praktisch erprobte Routinen gibt. Hier nach und nach in der Region einen tragfähigen Verbund zu bilden, der auch Jugendlichen sexuellen Misshandlern und ihren betroffenen Familien ein professionelles Angebot macht, ist eine hoch anspruchsvolle und langfristige Aufgabe, die keine der beteiligten Institutionen alleine bewältigen kann. 

Tom Baulig

3.   Statistischer Teil

3.1   Beratungsbereich

Die statistischen Angaben beziehen sich auf die Kinder- und Jugendhilfestatistik des Landes Rheinland/Pfalz, d.h. da sie kindbezogen sind, werden nur Kinder und Jugendliche als "Fälle" gezählt, selbst wenn Eltern oder andere erwachsene Angehörige ebenfalls eine eigene Beratung/Therapie in Anspruch genommen haben. 

Die Gesamtzahl im Jahr 2005 umfasst 315 Fälle, davon sind 21 Fälle jugendliche sexuelle Misshandler. Aus den Vorjahren wurden insgesamt 108 Fälle übernommen, davon in 2005 - 77 Fälle abgeschlossen. Als neue Fälle aus 2005 wurden 207 - Fälle registriert, hiervon in 2005 – 134 Fälle abgeschlossen. Verbleiben für das Jahr 2006 aus den Vorjahren  31 Fälle, und aus 2005 – 73  Fälle, also summa summarum 104 Fälle. 

Davon Einmalberatungen  - 30 Fälle.
Tabelle 1:  Beendigung der Beratung durch 
	Einvernehmen
	151

	Abbruch
	    1

	Weitervermittlung
	  33

	Länger als 6 Monate zurück
	  24

	Sonstiges
	    2


Diagramm 1: Beratungsdauer der abgeschlossenen Fälle
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Tabelle 2:  Geschlecht/Alter


            
          Männlich            Weiblich

	 0 -  3  Jahre
	  5
	  1

	 3 -  6  Jahre
	19
	16

	 6 -  9  Jahre
	23
	34

	 9 -12  Jahre
	18
	24

	12-15  Jahre
	24
	28

	15-18  Jahre
	24
	50

	18-21  Jahre
	  6
	26

	21-24  Jahre 
	  3
	10

	24-27  Jahre u. älter
	  0
	  4

	Gesamt:
	122
	193


Auch in diesem Jahr setzte sich der allgemeine Trend fort, dass viel mehr Mädchen/weibliche Jugendliche (61%) als Jungen/männliche Jugendliche (39%) Beratungstermine in Anspruch nahmen.

Diagramm 2: Staatsangehörigkeit
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Tabelle 3:  Wer wurde beraten 

	
	2004
	2005

	Kinder/Jugendliche
	239
	224

	Mütter (Stief/Pflege/Adoptiv)
	191
	199

	Väter   (Stief/Pflege/Adoptiv)
	 79
	  64

	Personen aus dem sozialen Umfeld
	112
	127

	Gesamt
	621
	614


Nicht gerechnet sind hier die institutionellen Beratungen, ExpertInnenkonferenzen und die Beratung der Bereitschaftsfamilien.

Diagramm 3:  Die Beratenen


[image: image6]
Tabelle 4:  Gesamtzahl der fallspezifischen Kontakte 


                               
                              Anzahl
       

	Kind/Jugendliche/r einzeln
	1323

	Mutter einzeln
	  486

	Vater einzeln
	    26

	Eltern/Paar (auch Stief/Pflegeeltern)
	    99

	(Teil)-Familie
	  212

	Personen/HelferInnen aus dem sozialen Umfeld
	    78

	Helfer/ExpertInnenkonferenzen
	  276

	Telefonberatung
	  465

	Hausbesuche
	      8

	Gerichtsbegleitung
	    10

	Einmalige Kriseninterventionen
	     8

	Klinik/Ärzte/Polizei
	     2

	Gesamt:
	2993


Diese Angaben beziehen sich rein auf die Zahl der Kontakte. Vor- und Nachbereitungszeit sind genauso wenig berechnet wie mögliche An- und Abfahrtszeiten, oder die Dauer der Kontakte, ebenso die Anzahl der BeraterInnen.
Tabelle 5: Verteilung nach Beratungsanlass

	
	in Zahlen
	2005
	2004

	sexueller Misshandlungsverdacht

tatsächliche sexuelle Misshandlung
	176
	38%
	36%

	
	
	
	

	körperlicher Misshandlungsverdacht

tatsächliche körperliche Misshandlung
	 89
	 19%
	 21%

	
	
	
	

	seelischer Misshandlungsverdacht

tatsächliche seelische Misshandlung
	 91
	19%
	 20%

	
	
	
	

	unspezifischer Misshandlungsverdacht
	 64
	13%
	11%

	
	
	
	

	Vernachlässigung
	 52
	11%
	12%

	Gesamt:
	      472
	   100%
	100%


Tabelle 5a: und 5b: Beratungsanlass
 differenziert nach Geschlecht

	
	Männlich

	
	Verdacht
	Tatsächlich

	Misshandlung:
	sexuell
	körper-lich
	seelisch
	unspez.
	Vernach-lässigung
	sexuell
	körper-lich
	seelisch

	   0 - 3  Jahre
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	4
	0

	   3 - 6  Jahre
	3
	2
	2
	8
	4
	0
	5
	6

	   6 - 9  Jahre
	7
	0
	1
	4
	4
	7
	3
	3

	   9 -12 Jahre
	7
	1
	2
	2
	3
	6
	2
	4

	12 - 15 Jahre
	3
	2
	2
	2
	3
	9
	9
	8

	15 - 18 Jahre
	4
	2
	2
	5
	4
	    14
	2
	2

	18 - 21 Jahre
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	2

	21 - 24 Jahre
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	24 - 27 Jahre
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gesamt:
	25
	8
	10
	21
	21
	38
	27
	26


Tabelle 5a: und 5b: Beratungsanlass2 differenziert nach Geschlecht

	
	Weiblich

	
	Verdacht
	Tatsächlich

	Misshandlung:
	sexuell
	körperlich
	seelisch
	unspez.
	Vernachlässigung
	sexuell
	körperlich
	seelisch

	  0 -  3  Jahre
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	  3 -  6  Jahre
	7
	2
	1
	6
	2
	2
	1
	3

	  6 -  9  Jahre
	9
	0
	3
	7
	8
	    12
	3
	2

	9 - 12 Jahre
	8
	2
	4
	2
	4
	7
	5
	5

	12 - 15 Jahre
	6
	4
	3
	6
	2
	9
	5
	5

	15 - 18 Jahre
	8
	4
	3
	    15
	5
	    23
	    10
	9

	18 - 21 Jahre
	5
	2
	3
	6
	4
	8
	8
	5

	21 - 24 Jahre
	0
	0
	0
	1
	4
	5
	6
	7

	24 - 27 Jahre
	1
	1
	1
	0
	1
	3
	1
	1

	Gesamt:
	44
	15
	18
	43
	31
	69
	39
	37


Häufigster Anmeldegrund war in diesem Jahr bei den Jungen tatsächliche sexuelle Misshandlung, gefolgt von körperlicher und seelischer Misshandlung, bei den Mädchen steht ebenfalls die tatsächliche sexuelle Misshandlung an erster Stelle, zweithäufigster Anmeldegrund war sexueller Misshandlungsverdacht, dicht gefolgt von dem unspezifischen Misshandlungverdacht und der körperlichen Misshandlung. Im Vergleich mit den Vorjahren bleibt, auch bei steigenden Fallzahlen, immer wieder die tatsächliche sexuelle Misshandlung als hauptsächlicher Anmeldegrund bestehen. 

Tabelle 6: Lebenssituation

KlientIn lebt zur Zeit der Beratung:

	bei Eltern
	82

	bei einem Elternteil mit Partner
	67

	bei einem allein erziehenden Elternteil
	82

	bei nicht leiblichen Eltern
	32

	selbständig
	15

	in einer stationären Einrichtung
	34

	unbekannt
	  3


Tabelle 7: Belastungen 

(aus KlientInnensicht)

	körperliche Krankheiten/Behinderungen
	17

	psychische Krankheiten/Behinderungen
	41

	Trennung und Scheidung
	          159

	Beziehungsprobleme
	          159

	Verlust/Todesfall
	19

	Umsiedlung/Immigration
	26

	Gewalt
	          167

	sexueller Missbrauch (auch Vergangenheit)
	          133

	Sucht/Abhängigkeit
	46

	Suizidalität
	15

	finanzielle Probleme
	49

	Wohnungsprobleme
	25

	Belastungen aus der Arbeitssituation
	12

	Arbeitslosigkeit
	27

	rechtliche Probleme 
	 9

	sonstiges 
	48


Häufigste in der Beratung auftauchende zusätzliche familiäre Belastungen sind auch im Jahr 2005 wieder Gewalterfahrungen, Beziehungsprobleme, Trennungs- und Scheidungsproblematiken, sowie sexueller Missbrauch. D. h. die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen stammen oftmals aus Familien, in denen die Eltern selbst als Kinder Gewalt erlitten haben und/oder das häusliche Klima von Gewalt durchsetzt und von zerrütteten Beziehungen geprägt ist.

Tabelle 8: Derzeitige Ausbildungs-/Arbeitssituation

	Kindergarten/Tagesstätten
	65

	Grundschule
	52

	Hauptschule
	56

	Sonderschule
	18

	Gesamtschule
	31

	Realschule
	16

	Gymnasium/Fachoberschule
	21

	Studium
	              1

	Berufsausbildung
	24

	in Anlerntätigkeit
	  4 

	ohne Ausbildung, 0 - 3 Jahre
	 5

	arbeitslos
	 9

	unbekannt
	13


Tabelle 9: Sozioökonomische Situation

KlientIn/Familie lebt überwiegend von
	eigenem Einkommen
	166

	Unterhaltszahlungen
	  16

	öffentlicher Unterstützung
	112

	unbekannt
	  21


Tabelle 10.1: Wer hat den Kontakt aufgenommen

	KlientIn selbst
	47

	Eltern gemeinsam
	12

	Mutter
	         124

	Vater
	19

	Soziale Dienste oder andere Institutionen
	         100

	Personen aus dem sozialen Umfeld /Sonstige
	13


Tabelle 10.2: Empfehlung durch

	Jugendamt
	99

	Kindergarten/Tagesstätten/Schulen
	41

	Institutionen
	89

	bereits Beratene
	48

	Sonstige
	38


Tabelle 11: Herkunft der Fälle

	
	Schlüsselnummer
	Fallzahlen
	

	Stadt Kaiserslautern
	112
	142
	45,0%

	Kreis Kaiserslautern
	111
	  80
	25,4%

	Donnersbergkreis 
	042
	  45
	14,3%

	Kreis Kusel
	114
	  39
	12,4%

	
	
	  
	

	Kreis Bad Dürkheim
	021
	   3
	  1,0 %

	Kreis Ludwigshafen
	122
	   1
	  0,3%

	Kreis Pirmasens
	161
	   1
	  0,3%

	Kreis Südliche Weinstraße
	192
	   1
	  0,3% 

	Stadt Neustadt
	141
	   3
	  1,0%

	
	
	
	

	Gesamt:
	
	315
	100%


Diagramm 4: Herkunft der Fälle 
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3.2  Bereitschaftsfamilien
Tabelle 12: Inobhutnahme nach § 42 in Bereitschaftsfamilien
	Anlass
	Dauer
	Kinder/
Jugendliche
	Herkunft

	seelische/körperliche Misshandlung und Vernachlässigung
	48 Tage
	1 Junge,

3 Jahre
	Stadt

Kaiserslautern

	körperliche Misshandlung 
	88 Tage
	1 Junge,

15 Jahre
	Kreis 

Kaiserslautern

	seelische Misshandlung 
	66 Tage 
	1 Mädchen,

2 Jahre
	Stadt 

Kaiserslautern

	körperliche Misshandlung
	75 Tage
	1 Junge,

4 Monate
	Stadt

Kaiserslautern

	seelische Misshandlung und Vernachlässigung
	89 Tage 
	1 Mädchen,

7 Jahre 
	Stadt 

Kaiserslautern

	sexuelle Misshandlung
	52 Tage
	1 Mädchen,

11 Jahre
	Donnersbergkreis

	körperliche Misshandlung 
	12 Tage
	1 Mädchen, 

11 Jahre
	Stadt 

Kaiserslautern

	körperliche Misshandlung
	12 Tage


	1 Junge,

8 Jahre
	Stadt

Kaiserslautern

	seelische Misshandlung und Vernachlässigung
	28 Tage
	1 Mädchen,

8 Jahre
	Stadt 

Kaiserslautern

	seelische Misshandlung
	12 Tage 


	1 Junge,

5 Jahre
	Stadt 

Kaiserslautern

	seelische Misshandlung
	12 Tage
	1 Junge, 

4 Jahre
	Stadt 

Kaiserslautern

	sexuelle Misshandlung
	3 Tage
	1 Mädchen,

13 Jahre
	Donnersbergkreis

	körperliche Misshandlung   
	4 Tage
	1 Junge

3 Monate
	Donnersbergkreis


Im Jahr 2005 wurden 13 Kinder/Jugendliche für die Dauer von insgesamt 501 Tagen aufgenommen.
Neun Kinder/Jugendliche kamen aus der Stadt, eins aus dem Landkreis Kaiserslautern, drei stammten aus dem Donnersbergkreis. 

Im Rahmen einer akuten Krisenintervention wurden 3 Kinder/Jugendliche aufgenommen.
Acht der in Obhut genommenen Kinder und Jugendlichen wurden im Anschluss dauerhaft in einer Jugendeinrichtung, einem Kinderheim oder in einer Pflegefamilie fremduntergebracht, ein Kind ist über den 31.12.2005 hinaus in einer Bereitschaftspflegefamilie untergebracht gewesen, eins ging in Verwandtenpflege, die anderen drei kehrten in ihre Herkunftsfamilien zurück.

3.2.1 Bereitschaftsfamilienkontakte
	Fallbezogene Kontakte 
	88

	Stammtischrunden 6
	9

	BF - Schulung
	5


3.3  Krisentelefon

Tabelle 13: Frequentierung
13.1  Anrufe

	Anfragen, allgemein
	41

	Anrufe von aktuellen Fällen
	  5

	BF-Beratung, während einer Inobhutnahme
	13

	Anrufe von Selbst- und Fremdmeldern 
	28

	Aufleger, verwählt, Funkunterbrechung, etc.
	24

	Anfrage von Institutionen
	  1

	Gesamt:
	     112


13.2  Anrufzeiten
	Wochentags 06.00 bis 08.30 Uhr
	22

	in der Woche abends bis 22.00 Uhr
	59

	in der Woche nach 22.00 Uhr
	  4

	am Wochenende tagsüber
	22

	am Wochenende nach 22.00 Uhr
	  5

	Gesamt:
	     112


3.4  Prävention

Fachberatungen, Institutionsberatungen

Insgesamt fanden achtunddreißig Termine statt, davon waren vierzehn Meetings für die Stadt Kaiserslautern, acht für den Landkreis Kaiserslautern, acht für den Kreis Kusel und neun für den Donnersbergkreis.  

Tabelle 14: Fortbildungen, Anleitungen
	Zielgruppe 
	Ort
	Dauer
	Teilnehmerzahl
	Herkunft

	ErzieherInnen
	Kindertagesstätte

	3 Std.
	15
	Stadt  Kaiserslautern

	Fachkräfte
	Reha-Westpfalz
Landstuhl
	7 Std.
	21
	Kreis Kaiserslautern

	Fachkräfte
	Reha-Westpfalz 

Kusel
	6 Std. 
	8 
	Kreis Kusel

	Fachkräfte 
	Reha-Westpfalz 

Kaiserslautern
	5 Std.
	15
	Stadt Kaiserslautern

	Fachkräfte 
	Reha-Westpfalz
Pirmasens 
	6 Std. 
	34
	Stadt Pirmasens

	Fachkräfte 
	Reha–Westpfalz 

Kaiserslautern
	7 Std. 
	16
	Stadt Kaiserslautern

	Fachkräfte 


	Studienseminar
	3 Std.
	16
	Kreis Kusel


Fachöffentlichkeitsarbeit

· Das Familienhilfezentrum engagiert sich u.a. immer wieder in Präventionsarbeit bei Vernachlässigung, seelischer/körperlicher und sexueller Gewalt von Kindern und Jugendlichen, sowie bei der Arbeit mit jugendlichen sexuellen Misshandlern. Dies gilt sowohl für Fachöffentlichkeitsarbeit, als auch für Öffentlichkeitsarbeit. 

· Fachvortag am 27.07. und am 17.11.05 an der Universität des Saarlandes, in Saarbrücken über die Arbeit mit jugendlichen sexuellen Misshandlern.
· Gesamtveranstaltung „Runder Tisch“ zum Thema: „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“  am 17.10.05 in Mainz (Heike Jockisch)
Öffentlichkeitsarbeit

· Im Rahmen der Gesamteinrichtung Kinder- und Jugendhilfen Kaiserslautern Mitgestaltung und Teilnahme am Weltkindertag 

· Im Rahmen des 50jähriges Bestehens des deutschen Kinderdorfvereins große Festveranstaltung auf dem Gelände der Gartenschau am 17.07.05
· Teilnahme anlässlich des 20jährigen Jubiläums der Spiel- und Lernstube in der Slevogtstraße. 
Tabelle 15: Offene Angebote, Projekte
	für Kinder und Jugendliche
	für Erwachsene und Familien 

	„Präventionsprojekt“ „Vertragen statt schlagen“  in Kooperation mit dem  Kinderhort Mannheimer Straße, der GS Luitpoldschule und Kripo K 15 Kaiserslautern zum Thema „ Gewalt zwischen Kindern“ mit insgesamt  8 Vorbereitungs- und Durchführungsterminen; 
	Elternabend in der Grundschule Bruchmühlbach zum Thema: „Wie schütze ich mein Kind?“ mit 8 Personen;
Elternabend im Kindergarten Katzweiler zum Thema: „Eltern und Kinder- ohne Grenzen geht es nicht, ohne Gewalt schon!“ mit 20 Personen;



	„Präventionsprojekt“ „Phänomen Diebstahl“ zum Thema: „Seelische Not des Kindes?“ in GS Röhmschule mit LehrerInnen in Kooperation mit  Kripo K 15 Kaiserslautern mit 7 Vorbereitungs- und  Durchführungsterminen;
	 „Präventionsveranstaltung“  für Fachkräfte der Grundschule und des Kinderhorts Spesbach zum  Thema: „Sexuelle Gewalt - Signale und Möglichkeiten zur Hilfe“  

25 Personen;

	„Präventionsprojekt“  Thema: „Sexuelle Gewalt“ im Kinderhort Betzenberg , 1 Termin 12 Personen;
	Kooperation mit dem psychologischen Dienst der Kinderklinik und der Ausbildungsleitung zum Thema: Das traumatisierte Kind im Krankenhaus“ mit 5 Vorbereitungsterminen und 1 Vortrag im Westpfalzklinikum, 20 Personen;

	
	Elternabend in der Grundschule Kusel zum Thema: „Wie schütze ich mein Kind“ mit 20 Personen;



	
	Vortrag für Fachkräfte zum Thema:  „Bindungstheorie und Vernachlässigung“  in der Kreisverw. Kaiserslautern beim Pfalz-Regional-Treffen der SPFH, 50 Personen;


	
	Elternabend im Kindergarten Mannheimerstraße zum Thema: „Sexuelle Gewalt bei Kinder und Jugendlichen – Erkennen und Handeln!“  mit 12 Personen:


3.5  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Multiplikatorenarbeit

Im Rahmen eines Kooperationsprojektes zur Prävention von Gewalt an verschiedenen Schulen der Stadt Kaiserslautern: mit Terminen in der Kurpfalzrealschule, im Kinderhort Mannheimer Straße in Zusammenarbeit mit der Luitpoldschule, des Weiteren mit der Bännjerrückhauptschule und in der Fritz-Walter-Schule, jeweils in Kooperation mit den Schulsozialarbeiterinnen der SOS-Kinder- und Jugendhilfen. 

Arbeitskreise:

· Großer Arbeitskreis: "Keine Gewalt gegen Kinder" (vierteljährlich)

     Kleine Arbeitskreise:

· "Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche" (monatlich)

· Unterarbeitskreis: „Konfrontationsgespräch bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ 
· Arbeitskreis „Kinder psychisch kranker Eltern“ (im Turnus von sechs Wochen)  

· Arbeitsgemeinschaft "Kindesmisshandlung und Gerichtsverfahren" eine Zusammen-

      arbeit mit den Justizbehörden (vierteljährlich)

· überregionaler Arbeitskreis „jugendliche Misshandler“ federführend Landesamt 

      für Jugend und Soziales in Mainz

· Arbeitskreis „Krisenintervention“ (vierteljährlich) 
· „Runder Tisch“ zur Gewalt in engen sozialen Bindungen (im Turnus von sechs bis acht Wochen)
· „Koordinationsausschuss Kinder- und Jugendpsychiatrie (vierteljährlich)
Die MitarbeiterInnen des Familienhilfezentrums nahmen an insgesamt 35 Terminen der Arbeitskreise teil.

Fach- und Informationsgespräche

· Fach- und Informationsgespräch mit SchülerInnen der Schule Landstuhl am 26.01. (Michael Breiner)

· Kooperationsgespräch mit den Sozialen Diensten des Referats Jugend der Stadt Kaiserslautern  am 10.02. (Heike Jockisch)

· Fach- und Informationsgespräch für SchwesternschülerInnen der Kinderklinik des Westpfalzklinikums Kaiserslautern am 10.03. (Heike Jockisch)   
· Kooperationsgespräch mit dem Amtsleiter und dessen Vertreter vom Jugendamt  Kusel am 19.04. (Heike Jockisch, H.D.Keim)

· Fach- und Informationsgespräch mit SchwesternschülerInnen und Anleiterin des  Westpfalzklinikums Kaiserslautern am 09.06. (Manfred Morell)

· Fach- und Informationsgespräch mit SchülerInnen und Anleiterin des St. Frankziskus Gymnasiums am 01.07. (Michael Breiner) 
4. Fortbildungen und Tagungen

4.1  Kurzfristige Fortbildungen und Fachtagungen

· Fachtagung der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) „Hocheskalierte Trennungs- und Scheidungskonflikte“ am 11.05.05 in Bad Kreuznach (Heike Jockisch)
· Fachtagung „3. PID – Psychotherapie im Dialog 2005“ vom 09. bis 11.06.05 in Baden-Baden (Heike Jockisch)

· Fortbildung beim Institut für Fort- und Weiterbildung in klinischer Verhaltenstherapie „Sexualität im Spannungsfeld zwischen Normalität und Abweichung“  am 04.06.05 in Bad Dürkheim (Tom Baulig)

· 5. Fortbildungstage der GwG- Akademie am 19.06.05 in Mainz (Heike Jockisch)

· Fachtagung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum Rheinland/Pfalz „Hilfeplanung kooperativ“ am 30.06.05 in Mainz (Heike Jockisch)
· Fachtagung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit „Auf den Anfang kommt es an – Elternkurs für junge Eltern“  am 26. und 27.09.05 in Trier (Nina Zickermann)
· Fachtagung „Brüche und Brücken“ Wissenschaftliche Jahrestagung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. (bke) vom 28.09. bis 01.10.05 in Regensburg (Rita Hexamer)

· Fortbildung der Landespsychotherapeutenkammer (LPK) Rheinland/Pfalz „Notfallpsychotherapie“  am 07.10.05 in Mainz (Heike Jockisch, Nina Zickermann)
· Fachtagung vom Arbeitskreis Runder Tisch „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“  am 17.10.05 in Mainz (Heike Jockisch)

· Fortbildung „Impulse für eine ressourcenorientierte Fallsupervision“ vom 03. bis 05.11.05 in Speyer/Rhein (Heike Jockisch)

· 5. Workshop-Tagung  des Milton H. Erickson Instituts „Kindertagung – Hypnotherapeutische und systemische Konzepte für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ vom 03. bis 06.11.05 in Heidelberg (Nina Zickermann)
· Fachtagung des Kaiserslauterer Runden Tisches zum Gewaltschutzgesetz am 08.11.05 (alle Mitarbeiter des Familienhilfezentrums)

· Fortbildungskonferenz „Führungskräfteentwicklung bei SOS – auf dem Weg zu einem integrierten System“  vom 09. bis 11.11.05 in Berlin (Heike Jockisch)

· Fachtagung  Wildwasser Wiesbaden „Das kann doch nicht wahr sein?!“ Aussagen und Hinweise zu sexueller Gewalt von Kinder im Vorschulalter – oder die Schwierigkeit, betroffenen Kinder zu helfen am 16.11.05 in Wiesbaden (Isolde Martin)

· Fortbildung des Milton-Erickson-Instituts bei Dr. Luise Reddemann „Curriculum für psychodynamisch-imaginativer Traumatherapie (PITT)“ vom 14. bis 16.11.05 in Heidelberg (Regina Biskoping-Bückart)

· Fortbildung beim Institut für Fort- und Weiterbildung in klinischer Verhaltenstherapie „Umgang mit Schuld in der Psychotherapie“ am 18.11.05 in Bad Dürkheim (Tom Baulig)
4.2   SOS-interne Tagungen – und Fortbildungen
·  „Klausurtag“ des Familienhilfezentrums am  05.07.2005 (alle MitarbeiterInnen)

· „Regionaltagung“ Süd-West am 14.11.2005 im SOS-AuB-Saarbrücken (Rita Hexamer)
·  „Jubiläumsfeier“ für 10 Jahre Zugehörigkeit von MitarbeiterInnen (Manfred Morell, Tom Baulig)
·  „Inhousefortbildung“ mit allen MitarbeiterInnen am 17.05. und 29.11.05
· „Supervision“ für die drei Schulsozialarbeiterinnen der SOS-Kinder- und Jugendhilfen mit drei Terminen und einem Vorbereitungstreffen mit dem Gesamtleiter (Heike Jockisch) 
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� Zitiert aus einem Vortrag von Herrn Dr. Romer, Hamburg, im Rahmen einer Fachtagung zum Thema „Sexuelle Gewalt von Jugendlichen“ der Kinderschutzzentren im September 1999 in Hamburg


� G. Deegener: Sexuelle Misshandlung. Die Täter. Weinheim 1995.


� Laut der bestehenden Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung müssen für Jugendliche außerhalb dieses Einzugsbereiches die Kosten von dem jeweils zuständigen Jugendhilfeträger übernommen werden.


� Mehrfachnennungen möglich


2 Mehrfachnennungen möglich


� Mehrfachnennungen möglich


� Der „BF-Stammtisch“ dient dem Zweck des Austausches unter den einzelnen Bereitschaftsfamilien und   


  der  weiteren Schulung und Wissensvermittlung.
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Tabelle1

				2004		2005

		Anfragen		22		13

		in Diagnostik übernomen		16		12

		als Institutionsberatung geführt		2		0

		Anfrage wg. fehlender Voraussetzungen weitergeleitet		4		1
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Diagramm1
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Familie

Jugendämter

Institutionen

JGH

Bewährungshilfe

Anfragen



Tabelle1

		Anfrage durch

		Familie		2

		Jugendämter		14

		Institutionen		8

		JGH		3

		Bewährungshilfe		1

		Gesamt		28
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Tabelle1

		von 28 Jgdl. wurden		2004		2005

		in Behandlung übernommen		6		5

		aufgrund fehlender Rahmenbedingungen weiter verwiesen		6		3

		in eine anderes Therapieangebot vermittelt		4		3

		noch in Diagnostik				1
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